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(1) Definition

• Mind. ein Ehepartner*in durch Gewalt / Drohung gezwungen wird 

• eine formelle oder informelle Ehe einzugehen 

• und eine Weigerung kein Gehör findet 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2018: 18)



(2) Ausprägungen 
von Zwangsheirat

• Heiratsverschleppung" 

• "Heiratsimport" 

• Verheiratung für eine “Einwanderungskarte" 

• Verheiratung von zwei in Deutsch-
land lebenden Partner*innen 

• Kinderehen (geändertes Gesetz 2017) 

(BMFSFJ, 2012:7-8) / (Deutsches Komitee für UNICEF e.V. 
2020)



(3) Fakten über Betroffenheit 

Von Zwangsverheiratungen sind nach 
der Studie in Deutschland in erster 

Linie Mädchen und Frauen betroffen, 
nämlich zu 93 % (Bundesministerium 

für Senioren Jugend Frauen und 
Familien 2018: 08).

Insgesamt sind über 250 Millionen 
Frauen zum Zeitpunkt der 

erzwungenen Eheschließung nicht 
älter als 15 Jahre (CARE 2020).



(4) Häufigste 
Gründe
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Was sind die häufigsten Gründe für 
Zwangsheirat?

• Bundesweite Zwangsheiratsstudie

• Umfragelink jetzt im Chat: 
https://www.menti.com/ubbdfhh4he



Eure Einschätzung

https://www.menti.com/ubbdfhh4he

https://www.menti.com/ubbdfhh4he


(5) Häufigste
Gründe
Zwangsheirat –
Zwangsheiratsstudie
– Auflösung

(Bmfsfj 2011: 44f.) / Terre des Femmes Menschenrechte für die Frau e.V. 
2019



Weitere Gründe

Kulturelle 
Bedingungen

Flucht

Armut
Corona-

Pandemie

(Save the children 2020:6) (CARE 2020)



(6) Häufigste Betroffenheit nach 
Geburtsland/Staatsangehörigkeit 

BMFSJ 2011:28



• Die Religionszugehörigkeit der 
Eltern wurden ca. zu 60 % 
angegeben

(BMFSJ 2011:28)



Folgen von 
Zwangsheirat 

• Keine Bildungschancen

• Gewalt und Missbrauch in der Ehe

• Teenager-Schwangerschaften 
(Komplikationen)

• Corona-Pandemie steigert Risiken

• Strukturelle Diskriminierung v. Frauen

• Sexuelle Ausbeutung 

(Save the Children 2020: 6)



Strategien im Umgang mit Zwangssituationen 

Defensive 
Abwehr 

Anpassung  

Proaktives 
reagieren

(Fachstelle für Gleichstellung, Stadt Zürich 2014: 17f.).



Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz
Rechtliche 
Rahmenbedingungen

(1) Jeder hat das Recht auf die freie

Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit

er nicht die Rechte anderer verletzt und

nicht gegen die verfassungsmäßige

Ordnung oder das Sittengesetz

verstößt.



§ 237 Abs. 1 StGB Zwangsheirat
Rechtliche 
Rahmenbedingungen

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig

mit Gewalt oder durch Drohung mit

einem empfindlichen Übel zur

Eingehung der Ehe nötigt, wird mit

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis

zu fünf Jahren bestraft. [...]



§ 237 Abs. 2 StGB Zwangsheirat
Rechtliche 
Rahmenbedingungen

(2) Ebenso wird bestraft, wer [...] den

Menschen durch Gewalt, Drohung mit

einem empfindlichen Übel oder durch

List in ein Gebiet außerhalb des

räumlichen Geltungsbereiches dieses

Gesetzes verbringt oder veranlasst, sich

dorthin zu begeben, oder davon abhält,

von dort zurückzukehren.



Art. 12 Europäische
Menschenrechtskonvention

Internationale rechtliche 
Rahmenbedingungen

Männer und Frauen im heiratsfähigen

Alter haben das Recht, nach den

innerstaatlichen Gesetzen, welche die

Ausübung dieses Rechts regeln, eine

Ehe einzugehen und eine Familie zu

gründen.



Art. 16 Abs. 2 Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte

Internationale rechtliche 
Rahmenbedingungen

(2) Die Ehe darf nur auf Grund der

freien und vollen Willenseinigung der

zukünftigen Ehegatten geschlossen

werden.



• Artikel 10 Nr. 1 S.2 Internationaler Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte

• Artikel 23 Abs. 3 Internationaler Pakt über
bürgerliche und politische Rechte

Internationale rechtliche 
Rahmenbedingungen



Zwangsheirat vs. 
Arrangierte Ehe

https://www.menti.com/3gapedj4gc

https://www.menti.com/3gapedj4gc


Ergebnisse 

• https://www.mentimeter.com/s/570eba330df7bd
4dcfb038acd6813d33/ca202416431f

https://www.mentimeter.com/s/570eba330df7bd4dcfb038acd6813d33/ca202416431f


Zwangsehe 
vs. 
Arrangierte 
Ehe 

• Ist der Unterschied zwischen 
Zwangsehe und einem 
Ehearrangement essentiell? 

• Der Übergang zwischen arrangierten 
Ehen und erzwungenen Ehen ist 
fließend



Die arrangierte Ehe als 
„Deckmantel“ für eine Zwangsheirat 

[Zwangsverheiratung in Deutschland, 2008: 15, 16, 73en und Jugend, 1

1. „Arrangierte Ehen sind im Grunde genommen immer auch erzwungen“

2. „Arrangierte Ehen und erzwungene Heiraten sind Ausdruck autoritärer 
Familienstrukturen, die die freie Selbstbestimmung der Individuen 
beschneiden“ 

3. Kelek zeichnet ein Bild von arrangierten Ehen, bei der die Betroffenen keine 
Wahl haben



Arrangierte Ehen-
Eine Abgrenzung 
zur Zwangsheirat 

ist essentiell 

Zwangsverheiratung in Deutschland (2008): 73-74

• Eine arrangierte Ehe ist ein Ja zu einer 
bestimmten Form der Partnerwahl, 
die auf einer freien Entscheidung 
basiert

• Arrangierte Ehe beruht sich auf die 
freiwilligen Zustimmung beider 
Ehegatten. Heiratskandidaten das 
letzte Wort (Rahel Volz, Terre des 
Femmes) 



Der Graubereich 

Es besteht die Gefahr, 
dass aus einer 

arrangierten Ehe eine 
Zwangsehe entstehen 

kann

Bei wirtschaftlichen 
Interessen oder 
familiären Druck 

während den 
Eheverhandlungen

Ehre und das Ansehen 
der Familie legitimiert 
oft Gewaltausübung

„Der Graubereich 
beginnt dort, wo der 

freie Wille der 
Betroffenen 

beeinträchtigt wird. 
Dies kann von subtilen 
Beeinflussungen und 

der Betonung 
bestimmter familiärer 

Erwartungen über 
psychischen Druck und 
massive Drohungen bis 

hin zu körperlicher 
Gewalt reichen“(BMFSJ 

2008:74)

Zwangsverheiratung in Deutschland, 2008: 74



Prävention 

• Gesellschaftliche Aufgabe 

• Bewusstsein der Öffentlichkeit 
stärken 

• Schulische und außerschulische 
Bildungsangebote 

• Zielgruppenspezifische Aufklärung 
und Sensibilisierung 

Zwangsverheiratung in Deutschland, 2008: 73-74, 
Aktiv gegen Zwangsheirat, 2009: 27



Aktiv gegen Zwangsheirat, 2009: 27-30

Maßnahmen 

für Schüler*innen

• Vermittlung von Themen 
wie Zwangsheirat, 
Partnerschaftswahl, 
Sexualität

• Schulprojekte

• Informationsmaterial 
austeilen z. B. Flyer, 
Broschüren

für pädagogisches Personal 
an Schulen

• Handlungsleitfäden

• Fortbildungs-
möglichkeiten zum Thema 
Sexualität oder kulturelle 
Bildung

für Eltern

• Kultursensible und 
systematische 
Elternarbeit

• Informations-
veranstaltungen in den 
Schulen zu 
erziehungsrelevanten 
Themen 



Zugangsbarrieren 

• Ratsuchende unterliegen einer hohen sozialen Kontrolle 

• Niedrigschwellige Angebote sind daher unbedingt erforderlich

• Mehrsprachige Telefon-Hotlines haben sich als Erleichterung für den Zugang zu 
Beratung erwiesen 

Zwangsverheiratung in Deutschland, 2008: 73f.



Intervention

a. Interkulturelle Beratungsangebote 

• Mehrsprachigkeit von Vorteil

• Wissen über kulturelle Identitäten und 
Wertesysteme, Traditionen und religiöse 
Vorstellungen

b.      Schutzeinrichtungen

• Bieten einen sicheren Zufluchtsort

• Fordert einen Abbruch aller sozialen Kontakte

Aktiv gegen Zwangsheirat, 2009: 35f. 



NADIA 
Anonyme 
Notunterkunft
in Stuttgart 

https://www.eva-stuttgart.de/ueber-uns/meldungen/artikel/sicher-und-anonym



Wohnprojekt in 
Stuttgart

https://www.eva-stuttgart.de/nc/unsere-angebote/angebot/wohnprojekt-rosa



Beratungsstelle
für junge
Migrantinnen in 
Stuttgart 

https://www.eva-stuttgart.de/nc/unsere-angebote/angebot/beratungsstelle-
yasemin



Weitere Angebote

• Papatya Berlin (Kriseneinrichtung für junge Mädchen) mehr 
unter http://www.papatya.org/index.html

• Terrafem (Mädchennotruf, Rat und Unterstützung in 35 
verschiedenen Sprachen) mehr unter 
http://www.terrafem.org/

• Hilfetelefon (Beratung per Telefon, per Sofort-Chat, Online 
Beratung) mehr unter hilfetelefon.de/das-
hilfetelefon/beratung/telefon-beratung.html

http://www.terrafem.org/


DISKUSSIONSRUNDE

• In 26 Ländern ist eine Zwangsehe für 
Mädchen wahrscheinlicher als der 
Zugang zu einer weiterführenden Schule 
(CARE 2020)

• Wieso ist die Mehrzahl der Betroffenen 
islamischen Glaubens?
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